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jedem Staatsbürger die evangelisch-lutherische Konfession als
Staatspflicht auferlegte, bis in unsere Zeit zu behaupten vermocht. Nach einem
alten Kirchengesetz, erlassen im Jahre 1686, sollte jeder, der irreführende,
von der «reinen Lehre» abweichende Meinungen erdachte oder verbreitete,

als Abtrünniger behandelt, «sein Amt verlieren und aus dem Reiche
verwiesen werden; der ganz und gar von der Religion abfällt, soll ebenso
bestraft werden und nie soll ihm ein Erbe, Recht oder Gerechtigkeit innerhalb

Schwedens Grenzen zugute kommen». Diese mittelalterlich-harte
Strenge, die jeden, der der Macht der Kirche zu trotzen wagte, für vogelfrei

erklärte, wurde erst in den Jahren 1860 und 1873 durch gesetzliche
Verordnungen gemildert. Einige Jahre später wurde eine zusätzliche
Verordnung erlassen, die — von geringfügigen Erleichterungen abgesehen — '

noch vor wenigen Jahren rechtsgültig war. Nach dieser Verordnung war es

zwar formal möglich, aus der Staatskirche auszutreten, falls man zu einer
anderen Religionsgemeinschaft überzugehen beabsichtigte. Durch den
Austritt aus der Kirche wurde man jedoch nicht von der Leistung der
Kirchensteuer befreit. Der Dissident wurde jedoch nicht allein von der
Möglichkeit ausgeschlossen, über Kirchensteuern und ähnliche Angelegenheiten

mitzubeschließen, sondern er verlor unter anderem auch das Recht
zur Teilnahme an Wahlen und Beschlüssen, die das kommunale
Volksschulwesen betrafen (Wahl der Volksschullehrer, des Schulrates usw.).
Ueber diese und andere Fragen hatte die «Kyrkostämma», die kirchliche
Gemeindeversammlung, zu entscheiden. Es waren also wichtige
staatsbürgerliche Rechte, die jener einbüßte, der nicht der Staatskirche
angehörte; es war ihm weiter versagt, ein Amt als Staatsrat, Richter oder Lehrer

zu bekleiden und als Vormund bestellt zu werden.»
Erst im Jahre 1952 kam ein Gesetz über die Religionsfreiheit zustande.

Dem Bericht ist zu entnehmen, daß bisher schätzungsweise nur 3000
Personen den Austritt aus der Kirche gewagt haben und daß es eine
Freidenkerbewegung überhaupt nicht gebe. Wir verweisen in diesem
Zusammenhang auf die interessanten Berichte unseres Gesinnungsfreundes Dr.
Paul Marcus in Stockholm, die in den letzten Jahrgängen unseres Organs
erschienen sind. Es ist wirklich an der Zeit, daß das schwedische Parlament
die Aufgabenbereiche zwischen Staat und Kirche klar voneinander trennt.
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Unter dem Vorsitz von Vizepräsident Dr. Walter Baumgartner fand am 26.
Januar a. c. in Zürich die erste Sitzung des ZV im laufenden Jahre statt. Die nächste
Präsidentenkonferenz und die ordentliche Delegiertenversammlung der FVS wurden

auf den 16. bzw. 17. März anberaumt. Tagungsort: Luzern. Sämtliche, die
FVS betreffenden Korrespondenzen sind zu adressieren an: Herrn Dr. W.
Baumgartner, Hirschgartnerweg 25, Zürich 11/57.
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